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NASEDY • -----------------------� 

Amtsgericht Mainz; AZ: 260 K 34/24 

Einfamilienhaus 

Verkehrswert: 51.000,00 € 

GUTACHTEN 

Sachverständigenbüro 
Dipl. -Ing. Architekt 
Andre as Nasedy 

Taubenberg 32 
D - 65510 Idstein 
Fon: 06126 -2257466 
Fax: 06126 - 2257467 

Posseltstra ße 1 0a 
D - 76227 Karlsruhe 
Fon: 0721-4764604 
Fax: 0721 -4764605 

Mail: ny@nasedy.de 
Web: Ê.nasedy.de 

10.02.2025 

über den Verkehrswe½ (Marktwe½) i. S. d. § 194 BauGB 

des mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstücks 
eingetragen unter lfd. Nummer 1 im Bestandsverzeichnis 
des Grundbuchs von Dienheim, Blatt 2320 
Gemarkung Dienheim, Flur 14, Flurstück 22/6 
Gebäude- und Freifläche, Größe 111 m2 

Berliner Straße 30 in 55276 Dien heim 

zum WeÙermittlungs-/Qualitätsstichtag 10.10.2024 

Ausfe=igung 1 (3) 
Das Gutachten wurde in drei Ausfe>igungen erstellt, davon 
ist ein Exemplar für die Unterlagen des Sachverständigen 

Dipl.- Ing. freier Architekt Andreas Nasedy. Von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter freier Sachverständiger 
für die Bewe4ung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Freier Sachverständiger für Mieten und Pachten. 

□ 
 

mailto:ny@nasedy.de
http://www.nasedy.de
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Seite 2 von 42 SV A. Nasedy 

1 KOMPAKTFASSUNG 

Amtsgericht Mainz 
AZ: 260 K 34/24 

Verkehrswertermittlung i. S. d. § 194 
BauGB im Zuge eines Zwangsver­
steigerungsverfahrens 

Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag: 
10.10.2024 (Datum der Ortsbesichti­
gung) 

Nur Außenbesichtigung! 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Eãermi�lungs-/OualitätssÅchtag: 1 o 10 2024 

Wertermittlungsobjekt: Mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück 
Adresse: Berliner Straße 30 in 55276 Dienheim 
Lage: Die Lagequalität ist unter Berücksichtigung des Umfelds, der Erreich­

barkeit, der Versorgung und der Immissionen als mittlere bis gute 
Wohnlage zu bewerten. 

Grundstücksgröße: 111 m2 

Detailangaben: Einfamilien-Wohnhaus, Baujahr vor 1948, Angaben zu Wohnfläche 
und Ausstattung liegen nicht vor. 

Kú-Stellplätze: Kú-Stellplatz auf dem Grundstück vorhanden 
Vermietungssituation: Eigennutzung wird unterstellt. 
Objektzustand: Es besteht Sanierungs-, Modernisierungs- und FeĈigstellungsbedarf. 
Vorläufiger marktangepasster Ver-
fahrenswert (Sachwe¨) rd.: 91.000,00 € 
Abschlag wg. Bauschäden etc. rd.: 35.000,00 € 
Sicherheitsabschlag, da nur Außen-
besichtigung: 5.000,00 € 
Verfahrensw.ert (Sachwert) rd.: 51.000,00 € 
Verkehrswe½: 51.000,00 € 

□ 
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Seite 3 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, �: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus. Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

« ermiõlungs /QuaĤtätsstichtag 1 o 1 o 2024 

Inhaltsverzeichnis 
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2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3 
3.1 
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ALLGEMEINE ANGABEN ···············•·!̸�•······································:·······�··�····!·······!!'·············•·····4 
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Objekt-Unterlagen ........................................................................................................................ 4 
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BESCHREIBUNGEN 1••········•···············································��=·=··=·······=·�······8 
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Verzeichnis des Anhangs .......................................................................................................... 34 
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Seite 4 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, A�: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermillungs-/Oualitätsstichtag: X Y 2024 

2 ALLGEMEINE ANGABEN 

2.1 AuȞrag 
Auftraggeber: 

Aktenzeichen: 
Auftrag: 
Beschluss: 

Versteigerungsobjekt: 

2.2 Objekt-Unterlagen 
Unterlagen des Amtsgerichts: 
Unterlagen der betr. Gläubigerinnen: 
Unterlagen des Schuldners: 
Vom Sachverständigen eingeholte 
Auskünfte und Informationen: 

Amtsgericht Mainz 
Diether-von-lsenburg-Straße, 55116 Mainz 
260 K 34/24 
Vom 05.09.2024 
Vom 04.09.2024 
Im Zwangsversteigerungsverfahren 
1. ̦X 

- betreibende Gläubigerin -
2. XX̥XX 

- betreibende Gläubigerin -
gegen 

ðŨ 

Eingetragen im Grundbuch von Dienheim 
Gemarkung Flur, Wi½schaftsa½ u. Lage 

Flurstück 
Dienheim Flur 14 Gebäude- und Freifläche 

Nr. 22/6 Berliner Straße 30 

[1] Beglaubigte Abschrift der Schätzungsanordnung 
NichkutreMend 
NichkutreMend 

- Schuldner-

m2 Blatt 
111 2320 

BV 1 

[2] Schriftliche Auskunft aus dem Bodeninformationssystem Rhein­
land-Pfalz (BIS RP); Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

[3] Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis; Kreisver­
waltung Mainz-Bingen, Abt. Bauen und Umwelt 

[4] Schriftliche Bodenrichtwert-Auskunft aus den Geobasisinforma­
tionen Rheinland-Pfalz; Vermessungs- und Katasteramt Rhein­
hessen-Nahe (5] Schriftliche Auskunft zur Denkmaleigenschaft; Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen, Untere Denkmalschutzbehörde 

[6] Ausdruck aus dem Grundbuch von Dienheim Blatt 2320; Amts­
gericht Mainz, Grundbuchamt 

[7] Schriftliche Auskunft zur Bauleitplanung und zum Flächennut­
zungsplan; Verbandsgemeinde Rhein-Seiz, Fachbereich Bauen 
und Umwelt 

□ 
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2.3 O�sbesichtigung 

Tag der Ortsbesichtigung: 
Anwesende: 

Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag: 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
VerkehrsweÁgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermillungs-/Ouaiitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

[8] Internetrecherchen 

10.10.2024 
Herr HG 
HerrHG 
Herr Andreas Nasedy (Sachverständiger (SV)) 
10.10.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 
Der Schuldner wurde mit Einwurfeinschreiben von der Ortsbesichti­
gung informie¨ und um Zugang zum Bewertungsobjekt ersucht. Der 
Zugang zum Bewertungsobjekt wurde jedoch nicht ermöglicht. Das 
Gutachten wird daher auftragsgemäß nach dem äußeren Eindruck 
erstellt. 

□ 
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2_4 

12.4.1 

12.4.1.1 

Rechtliche Gegebenhei­
ten 

ÖȜentliches Recht 

Baulasten 

Baulastenverzeichnis: 

j 2.4.1.2 Bauplanungsrecht 

Bebauungsplan: 

Flächennutzungsplan: 

12.4.1.3 Bauordnungsrecht 

Anmerkung: 

Behördliche Einschränkungen: 

j 2.4.1.4 Denkmalschuš 

DenkmaleigenschaT geÒ. DSchG: 

12.4.1.5 Entwicklungszustand 

Entwicklungszustand (Grundstücks-

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¥er�i�lungs-/Oua/itätsstichtag: 3 10.2024 

Im Baulastenverzeichnis von Dienheim ist zu Lasten des Bewer­
tungsgrundstücks keine Eintragung vorhanden. 

Das Bewertungsgrundstück liegt im nicht beplanten Innenbereich. 
Bauvorhaben richten sich demnach nach § 34 BauGB (Einfügen in 
die Umgebungsbebauung). 
Das Grundstück wird im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 2030 
der Verbandsgemeinde Rhein-Seiz als gemischte Baufläche ausge­
wiesen. 

Die Wertermittlung wurde auTragsgemäß auf der Grundlage des 
realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Bauge­
nehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgefühĈen Vorha­
bens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, dem Bauordnungsrecht 
und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüT. Bei dieser 
Wertermittlung wird daher die materielle Legalität der baulichen An­
lagen und Nutzungen vorausgesetzt. Sollte sich diese Vorgabe än­
dern, wäre auch das Gutachten entsprechend zu ändern. 
Behördliche Einschränkungen sind nicht bekannt. 

Gemäß schriTlicher Auskunft der Kreisve9altung Mainz-Bingen 
handelt es sich bei dem Anwesen um kein Kulturdenkmal. 

qualität): Baureifes Land 
Es wird vom Sachverständigen unterstellt, dass alle Abgaben, Bei­
träge und Gebühren, die möglicherweise weôbeeinflussend sein 
können, bezahlt sind. In der vorliegenden Verkehrswertermittlung 
wird daher nachfolgend von einem die vorhandenen baulichen Anla­
gen betreffenden ortsüblich erschlossenen und erschließungsbei­
tragsfreien Grundstückszustand ausgegangen. 

□ 
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12.4.2 Privates Recht 

12.4.2.1 Grundbuch 

Amtsgericht Mainz, A�: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weäermimlungs-/Oualitätsstichtag 1 o � 2024 

Grundbuch von Dienheim, Blatt 2320 Ausdruck vom 24.09.2024. Letzte Änderung vom 17.06.2024 
Bestandsverzeichnis 

Erste Abteilung {Eigentümer) 

Zweite Abteilung {Lasten und Be­
schränkungen) 

Anmerkung: 

12.4.2.2 Vermietungssituation 

Lfd. Nummer 1 der Grundstücke 
Gemarkung Dienheim, Flur 14, Flurstück 22/6, Liegenschaftsbuch 884 
Gebäude- und Freifläche, Berliner Straße 30, Größe 111 m2 

. . .  

Lfd. Nummer 6 der Eintragungen zu laufender Nummer 1 der Grund­
stücke im Bestandsverzeichnis 
ðŨ ... 

Lfd. Nummer 7 der Eintragungen zu laufender Nummer 1 der betroffe­
nen Grundstücke im Bestandsverzeichnis 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Mainz, 260 K 
34/24); eingetragen am 17.06.2024 . ... 
Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z. B. begünstigende) Rechte, 
die nicht im Grundbuch und nicht im Baulastenverzeichnis eingetragen 
sind, sind nicht bekannt. Auftragsgemäß wurden vom Sachverständi­
gen diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und Untersuchun­
gen angestellt. 

Angaben/Unterlagen zur Vermietungssituation liegen nicht vor. Nach äußerer Inaugenscheinnahme wird das 
Bewertungsobjekt vom Schuldner eigengenutzt. 

12.4.2.3 Gewerbliche Nušung 

Bei der Oôsbesichtigung ergaben sich keine Hinweise auf eine gewerbliche Nutzung. 

□ 
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Seite 8 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Wesermi�luoas-lOualitätsstjchtag: 1 o 1 o 2024 

3 BESCHREIBUNGEN 

3.1 Lage 

, 3 .1 .1  Makrolage 

Bundesland (Landeshauptstadt): Landkreis: Verbandsgemeinde: Ort: Fläche: Höhe: Einwohnerzahl: 

Rheinland-Pfalz (Mainz) Mainz-Bingen Rhein-Seiz Dienheim 9 ,91  km2 

89 m ü. NHN 2 .227 (Stand 1 2/2023) 1 

Die OIsgemeinde Dienheim liegt zwischen Mainz und Worms in Rheinhessen, westlich des Rheins, der d ie Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen bildet. Dienheim schließt südl ich an Oppenheim an,  den Ver­waltungssitz der Verbandsgemeinde Rhein-Seiz. Nächstgelegene bedeutende Städte sind im Norden Mainz in ca. 24 km Entfernung, im Osten Darmstadt in ca. 23 km Entfernung Luftl in ie und im Süden ca. 27 km ent­fernt Worms. Gräber- und andere Bodenfunde weisen auf eine ununterbrochene Besiedlung seit der jünge­ren Steinzeit hin; ab 754 ist Dienheims Geschichte schriftlich durch Urkunden u .a .  der Klöster Fulda und Lorsch belegt. Zur Ortsgemeinde gehören die Wohnplätze Hof mitten im Feld ,  Guldenhof und Villa Si l ius. 

Abb. 1 :  
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ÜbersichtskaǬe Gemeindegebiet Dienheim (ohne Maßstab); URL: https://w�.openstreetmap.org/relation; 
Markierung d.d. SV (blauer Pfeil): Lage des Bewertungsobjekts 

1 Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Seite 9 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weǭermi�lungs-/Oua!itätsstichtag: Ĳ � 2024 

Die Gemeinde liegt an der Bundesstraße 9, die östlich entlang der Besiedlung und parallel zur Bahnstrecke 
Mainz-Mannheim verläuft, an der Dienheim einen Haltepunkt hat. Es besteht Anbindung an die Autobahnen 
A 60 im Norden und die A 63 im Westen, die in ca. 20 Minuten zu erreichen sind. Den ÖPNV gewährleisten 
Busverbindungen. 
Dienheim wird überwiegend durch Weinbau, Landwirtschaft und Tourismus geprägt. Im Ort haben sich auch 
einige Unternehmen, Gewerbebetriebe und Dienstleister unterschiedlicher Branchen angesiedelt. Dienheim 
verfügt über zwei Kinde¨agesstätten und eine Grundschule; weiterführende Schulen befinden sich in den 
benachbarten Ortschaften. Geschäfte des täglichen Bedarfs und medizinische Versorgungsmöglichkeiten 
liegen in Oppenheim direkt am Ortsübergang. Das Vereinsleben in Dienheim ist sehr vielfältig und bietet 
zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme und Gemeinschaftsarbeit der Bewohner*innen. 
Die Verbandsgemeinde Rhein-Seiz wird dem Demografietyp 8 zugeordnet, zu denen kleinere, meist kreisan­
gehörigen Gemeinden in ländlichen Regionen mit starkem Bevölkerungswachstum und moderater Alterung, 
höchster Familienprägung, hoher Kaufkraft und geringer Arbeitslosigkeit zählen. 2• 

1 3.1.2 lnnerö½liche Lage 

Das Bewertungsobjekt befindet sich in einem Wohngebiet mit ein- bis zweigeschossiger Wohnbebauung, 
z.T. mit kleinere Gewerbeeinheiten und Hausgärten. Die nächste Bushaltestelle und das Rathaus liegen in
ca. 300 m Entfernung, der Regional-, S- und Bus-Bahnhof Dienheim in ca. 500 m Entfernung. Ein Kindergar­
ten findet sich in ca. 250 m Entfernung, die Grundschule ist ca. 600 m entfernt, der nächste Supermarkt ca. 
850 m. Die Lagequalität ist unter Berücksichtigung des Umfelds, der Erreichbarkeit, der Versorgung und der 
Immissionen als mittlere bis gute Wohnlage zu bewerten. 
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Abb. 2: lnnerö¬liche Lage des Bewertungsobjekts (ohne Maßstab); Quelle: https://wÉ.openstreetmap.org/; Markierung 

(blau) durch d. SV 

2 Quelle: BeǮelsmann StiƉung/www.wegweiser-kommune.de
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3_2 Grund und Boden 

1 3.2.1 Gestalt, Form etc. 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswe�gutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weèermiòlungs-lOualitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

Topografie: überwiegend ebene Oberfläche 
Zuschnitt: Nahezu quadratische Grundstücksform 
Fläche: 
Länge (Straßenfront) ca.: 
Mittlere Grundstückstiefe ca.: 
Bebauung: 

13.2.2 Erschließung, Straße 

Erschließung: 

Straßenart: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

3.2.3 BodenbeschaȜenheit, 
Altlasten etc. 

Bodenbeschaffenheit: 

Altlasten etc.: 

111 m2 (gemäß Grundbuch) 
10 m 
11 m 

Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut. 

Der Sachverständige geht davon aus, dass die technische Erschlie­
ßung des Grundstücks (Ver- und Entsorgungsanschlüsse etc.) über 
die Berliner Straße erfolgt. Zugang und Zufahrt zum Grundstück er­
folgt über die Berliner Straße. 
Die Berliner Straße ist im Bereich des Bewertungsobjekts eine voll 
ausgebaute, in beide Richtungen befahrbare, asphaltierte Anlieger­
straße mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Geh­
wege sind beidseitig vorhanden. Pkw-Parkmöglichkeiten stehen im 
Straßenbereich in begrenztem Umfang zur Verfügung. 

Es besteht Grenzbebauung zu Flurstück 22/4 im Westen und zu 
Flurstück 66 im Süden. Der rückwärtige Anbau des Wohnhauses ist 
an das Gebäude auf Flurstück 22/4 angebaut. Einschränkungen sind 
nicht bekannt. 

Bodenbeschaffenheit, Untergrundverhältnisse und evtl. unterirdische 
Leitungen zu untersuchen, fällt nicht in das Fachgebiet des Unter­
zeichners und ist nicht Gegenstand des AuTrags dieses Gutachtens. 
Bei der Oôsbesichtigung waren an der Oberfläche keine Hinweise 
sichtbar, die auf besondere, weôbeeinflussende Bodenbeschaùen­
heitsmerkmale hindeuten können. 
Gemäß schriftlicher Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirek­
tion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden­
schutz, ist das Bewertungsgrundstück gemäß aktuellem Kenntnis­
stand der Behörde nicht im Bodeninformationssystem Rheinland­
Pfalz (BIS RP}, Bodenschutzkataster (BOKAT), als bodenschutz­
rechtlich relevante Fläche eingetragen. 
Resultierend wird für diese Wertermittlung unterstellt, dass keine 
besonderen wertbeeinflussenden Boden- und Baugrundverhältnisse, 
insb. keine Altlasten vorliegen bzw. Altlasten, insbesondere keine 
Kontaminationen mehr vorliegen. Sollte sich diese Vorgabe ändern, 

D 
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3.2.4 Gewässerangrenzung, 
Hochwassergefahr 

Gewässerangrenzung, Hochwasser 
etc.: 

13.2.5 Umgebungslärm 

Straßenlärm LDEN (24 h)4 / Straßen­
lärm LNight (22 - 6 Uhr)5, Hauptver­
kehrsstraßen und sonstige Straßen: 

1 3.2.6 Bodenbewegungen 

Bodenbewegungen 7: 

3 https://hochwassermanagement .rlp.de/ 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
VerkehrsweÁgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Stra ße 30, 55276 D ienheim 

We¥ermi�lungs-/Oualitätsstichtag 10 10 2024 

wäre auch das Gutachten entsprechend zu ändern! 

Dienheim liegt westlich des Rheins. Gemäß Hochwassermanage­
mentabfrage3 besteht im Bereich des Bewertungsobjekts bei HQ1 00 
(Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit) eine Überflutungsge­
fährdung von > 1 m - 2 m, bei HQextrem (Hochwasser mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit (d .h. seltener als alle 200 Jahre) oder bei Extre­
mereignissen) ein ÜbeÏlutungsrisiko von > 2 m - 3 m. 
Grundlage: Daten aus der GeoDatenArchitektur Wasser, Rheinland-Pfalz 

Das Bewertungsgrundstück ist in der Lärmkartierung 2022 Rhein­
land-Pfalz6 nicht erfasst. Gemäß den Erkenntnissen am Ortstermin 
bestehen keine wesentlichen Belästigungen durch Straßenverkehrs­
lärm. 
Grundlage: Daten aus der LärmkaÔierung 2022 Rheinland-Pfalz der Lan­
desanstalt für Umwelt. 

Mittlere Geschwindigkeit [mm/Jahr] 2015-2021: -0,6 mm/Jahr 
Varianz [(mm/Jahr)2] :  0, 10 
Quelle: Bodenbewegungsdienst Deutschland;hÜps://bodenbewegungsdienst. 
bgr.de/ 

4 Der Lärmindex LDEN ist ein Ma ß für die durchschnittliche ganztägige Lärmbelastung (24 Stunden). 
5 Der Lärmindex LNight ist ein Ma ß für die durchschnittliche Lärmbelastung in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr. 
6 https://umgebungslaerm.rlp.de/laermkartierung 
7 Im Allgemeinen bezeichnet man als Bodenbewegungen Ve�ormungen oder Lageänderungen der Obe�läche, die durch im Unter­

grund ausgelöste mechanische Prozesse he«orgerufen werden. 
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3.3 Bauliche Anlagen 

13.3.1 Vorbemerkungen 

Amtsgericht Ma inz, �: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weeermi�lunQs /OualitätsstichtaQ 1 o 1 o 2024 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut. Eine Innenbesichtigung des Gebäudes war nicht mög­lich. Objektunterlagen und/oder Angaben bzg l .  der baulichen Anlagen wurden von den Paôeien n icht vorge­legt (mit E inwurfeinschreiben vom 1 8.09.2024 wurde um Vorlage von Objektunterlagen wie Baubeschrei­bung, Grundrisse, Wohnflächenberechnungen etc. gebeten). Die Anfrage des SV nach Einsichtnahme in d ie Bauakte bei Kreisveõaltung Mainz-Bingen war aufgrund fehlender/unbekannter Angaben (h ierfür benötigt die Kreisverwaltung den Namen des Bauherrn und Baujahr des Anwesens) nicht möglich. 
Nachælgende Beschreibungen erfolgen daher auf der Grundlage der äußeren Inaugenscheinnahme des SV. Es wird darauf h ingewiesen, dass bei der Ortsbesichtigung der Anbau an der Gebäuderückseite sowie der Hof nur in Tei lbereichen von der Straße bzw. vom Nachbargrundstück aus einzusehen war. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf der übl ichen Ausführung der unterstel lten Baujahresklasse. Abweichun­gen in kleinerem oder größerem Umfang sind möglich. Unsicherheiten bzg l .  des Gebäudestandards und des baulichen Zustands v.a. im I nneren des Gebäudes werden mit einem entsprechenden Risikoabschlag ge­würdigt. 
Es handelt sich um beispielhaft ausgewählte Beschreibungen. Die Beschreibungen dienen der al lgemeinen Darstel lung;  sie dienen n icht als vollständige AuŻählung aller Einzelheiten (s. auch Anhang) .  

1 3.3.2 Wohnhaus 

13.3.2.1 Generelle Angaben 

AI des Gebäudes: 

Baujahr: 
Hinweis zum Baujahr: 

Erweiterungen/Umbauten: 

Außenansicht: 

Einfamil ienhaus; bestehend aus Erdgeschoss (EG) und Dachge­schoss (DG). Gemäß äußerer Inaugenscheinnahme ist das Gebäude unterkellert. 
Vor 1 948 (Annahme des SV) 
Die Parteien wurden mit Einwurfeinschreiben u. a. um Angabe des Baujahres ersucht. Baujahresangaben liegen von Parteienseite je­doch nicht vor. Der SV hat das Baujahr auf der Grundlage der äuße­ren Inaugenscheinnahme und der übl ichen Ausführung der Baujah­resklassen geschätzt. Sollte sich d iese Vorgabe ändern, wäre das Gutachten entsprechend zu ändern . 
Gemäß äußerer Inaugenscheinnahme wurde im rückwärtigen Grundstücksbereich (Hof) ein Anbau an das Wohnhaus errichtet. Des Weiteren befindet sich das Wohnhaus g emäß äußerer Inaugen­scheinnahme durch die geschlossenen Fenster (EG) im Inneren in einem rohbauähnl ichen Zustand. Belastbare Angaben/Unterlagen hierzu liegen n icht vor. 
Fassade verputzt und gestrichen, straßenseitig im Sockelbereich mit Klinkerverkleidung; Satteldach, rückseitig geó. Luftbi ld Dachgaube 
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3.3.2.2 Ausführung und Aus­
stattung 

Konstruktionsart: 
Außenwände, Innenwände: 
Geschossdecken: 
Dach: 
Geschosstreppen: 
Eingangsbereich: 

l 3.3.2.3 Fenster und Türen 

Amtsgericht Mainz, A�: 260 K 34/24 
Verkehrswefgutachten - Einfamil ienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermiÇlungs-/Oualitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

Massivbauweise 
Maue9erk 
Massivdecken und/oder Holzbalkendecken 
Zimmermannsmäßige Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung 
Massiv- und/oder Holztreppen (Angaben liegen nicht vor). 
Eingangsbereich durch Holzkonstruktion mit Kunststoùwellplatten­
eindeckung im Hof überdacht. 

Fenster: überwiegend Kunststofffenster mit Isolierverglasung; 
Dachfenster, Kelleröùnung ohne Fenster 

Haustür / Innentüren: 

3.3.2.4 Haustechnische Instal­
lationen 

Elektroinstallationen: 
Sanitärinstallationen: 
Heizungsanlage / Heizkörper / 
Warmwasserbereitung: 

13.3.2.5 Energieausweis 

Nicht erkennbar / Angaben liegen nicht vor. 

Einfache Elektroinstallationen (Annahme SV) 
Einfache Sanitärinstallationen (Annahme SV) 

Angaben liegen nicht vor. Unterstellt wird wertermittlungstheoretisch 
eine einfache Zentralheizung. 

Ein Energieausweis für das Wohnhaus liegt nicht vor. Im Zuge von Zwangsversteigerungen schreibt das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG)8 keinen Energieausweis vor. 

3.3.2.6 Wohnung / Räumlich­
keiten 

Die Räumlichkeiten konnten vom SV nicht besichtigt werden. Angaben über die Innenausstattung liegen 
nicht vor. In vorliegender Wertermittlung wird vom SV ohne Weiteres eine einfache Ausstattung unterstellt. 
Sollte sich diese Vorgabe ändern, wäre auch das Gutachten entsprechend zu ändern. Unsicherheiten dies­
bezüglich werden mit einem entsprechenden Sicherheitsabschlag gewürdigt. 

8 Das GEG enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Ve¬endung von Energieauswei­
sen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Es löst seit InkraÄtreten am 01 . 1 1 .2020 die EnEG, das EnEV und das 
EEWärmeG ab.  Für Bestandsgebäude bestehen Austa usch- und Nachrüstpflichten und sog . .,bedingte Anforderungen". 
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13.3.2.7 Wohn- und Nutzfläche 

Amtsgericht Mainz, A§: 260 K 34/24 
Verkehrsweågutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermiÈlungs-/Ouaiitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

Eine Wohn- und Nuøflächenberechnung liegt nicht vor. Für die vorliegende Wertermittlung ist eine Wohnflä­chenberechnung nicht erforderlich. 

3.3.2.8 Besondere Bauteile und 
Einrichtungen etc. 

Besondere Bauteile: 
Besondere (techn . )  Einrichtungen: 

3.3.2.9 Bewegliche Gegen­
stände 

Bestandteile und Zubehör: 

13.3.2.1 0 Kücheneinrichtung 

Kücheneinrichtung: 

3.3.2.1 1 We½beeinflussende 
Modernisierungen etc. 

Überdachung im Hof, Gaube, (Wohnhaus-)Anbau 
Angaben liegen nicht vor. 

Nicht erkennbar; Angaben liegen n icht vor. 

Nicht erkennbar; Angaben liegen n icht vor. Die Kücheneinrichtung wird nach den Urteilen des OLG Koblenz9 

nicht berücksichtigt. 

Modern isierungen sind u. a. bau liche Maßnahmen, d ie den Gebrauchswert der baulichen Anlagen wesentlich erhöhen, die al lgemeinen Wohn- bzw. Arbeitsverhältn isse wesentlich verbessern oder eine wesentliche Ein­sparung von Energie oder Wasser bewirken (§ 6 Absatz 6 Satz 2 lmmoWertV) .  
Wertbeeinflussende Modernisierun­gen etc. :  

3.3.3 Bauliche Außenanlagen 
und sonstige Anlagen 

Baul iche Außenan lagen u .a . :  

Sonstige Anlagen u.a. : 

Angaben/Unterlagen über erfolgte Modernisierungsmaßnahmen lie­gen nicht vor. Der Unterzeichner unterstel lt für d iese Wertermittlung, dass im Zeitverlauf in Teilbereichen Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung durchgeführt wurden. 

Ver- und Entsorgungseinrichtungen auf dem Grundstück (Hausan­sch lüsse etc.) ,  befestigte Hoåläche (Betonplatten), zweiflügeliges Hoftor (Metallkonstruktion mit Lochblech-/Kunststofffü l lungen) etc. 
Nichtzutreffend. 

9 Oberlandesgericht Koblenz; ZMR 1 993, 66, 68 
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3.4 

, 3.4.1 

Besondere objektspezi­
fische Grundstücks­
merkmale 

Vorbemerkungen 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswefgutachten - E infamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¥ermiÉlungs-toualitätsst,chtag 10 10 2024 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) sind wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, 
die nach Art und Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich 
von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abweichen (beispielsweise Baumängel oder 
Bauschäden, besondere Ertragsverhältnisse, nicht mehr wirtschaftliche bauliche Anlagen, Bodenverunreini­
gungen, Bodenschätze, grundstücksbezogene Rechte und Belastungen). 

3.4.2 Bauschäden, lnstand­
haltungsstau etc. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass nicht offensichtliche, insbesondere nicht zugängliche und ver­
deckte Bauschäden im Rahmen der Gutachtenerstattung und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Ver­
kehrswert nicht berücksichtigt wurden. Die ggf. ermittelten Kosten für Bauschäden, Reparatur- und lnstand­
setzungskosten beruhen auf Schätzungen und sind ohne Gewähr. Kostenabweichungen in kleinerem u./o. 
größerem Umfang sind möglich. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge, auf gesundheits­
schädigende Baumaterialien, Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (z.B. Heizung, Wasserver­
sorgung und Wasserentsorgung, Elektroinstallationen, Brandschutz) sowie statische Untersuchungen wur­
den gleichfalls nicht durchgefüh¨. Herstellermessbescheinigungen zum Nachweis der Einhaltung geforderter 
Emissionswerte unter Prüfbedingungen oder Messungen durch den Schornsteinfeger als Nachweis der Ein­
haltung der geforderten Grenzwerte sowie Bescheinigungen über das Ergebnis regelmäßiger Überwachung 
liegen nicht vor. Gegebenenfalls sind Sondergutachten zu beauftragen. 
Die Ermittlung der Wertminderung wegen Bauschäden, lnstandhaltungsstau etc. nach den am Wertermitt­
lungsstichtag dafür auúubringenden Kosten ist eine von der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannte Me­
thode. Die We¨minderung darf gleichwohl nicht mit den Kosten für ihre Beseitigung (Schadensbeseitigungs­
kosten) gleichgesetzt werden. Diese Kosten können allenfalls einen Anhaltspunkt für die Wertminderung 
geben. Es kommt entscheidend darauf an, wie der allgemeine Grundstücksmarkt Baumängel und Bauscha­
den wertmindernd berücksichtigt. Nicht jeder Bauschaden und lnstandhaltungsstau ist so erheblich, dass 
daraus eine Wertminderung resultie¨. Erfahrungsgemäß werden im allgemeinen Grundstücksverkehr bei 
älteren Gebäuden Baumängel und Bauschäden eher hingenommen als bei jüngeren Gebäuden, insbesonde­
re wenn es sich um solche handelt, die erst aus heutiger Sicht einen Baumangel darstellen und die im Hin­
blick auf die verbleibende Restnutzungsdauer bei wi¨schaftlicher Betrachtungsweise nicht behoben werden 
müssen. 

3.4.2.1 

Außen: 

Innen: 

Bauschäden, lnstand­
haltungsstau etc. 

- z.T. Fassade schadhaft (Putzrisse, Putzablösungen, Feuchteschä­
den, fehlendes Kellerfenster) 

- z.T. Fensterlaibungen unverputzt / fehlende Fensterbänke 
- z.T. Befestigungen im Hofbereich schadhaft (schadhafte Betonplat-

ten) 
- unfertiger Ausbauzustand im EG (von außen durch die geschlos­

senen Fenster im EG eingesehen) 
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Abb. 3: 

Amtsgericht Mainz, A�: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¡ermiÊlungs-/OuaÓtätsstichtag: Z l o 2024 

- -
Foto des SV; z.T. Fassade schadhaq (Putzrisse) 

Foto des SV; z.T. Fassade schadhar 

D 

 



109

Seite 17  von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
VerkehrswertgÅachten -Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We­ermi½lungs-/Ouahtatsstichtag· ¾1 o 2024 

Abb. 6 :  Foto des SV; z.T. Fassade schadha� (Pu¾abplatzungen) 

Abb. 7: Foto des SV; z.T. Fensterlaibungen unverputzt 

ç . -·•· 

Abb. 8: Foto des SV; z.T. Fassade schadha� (Putzrisse, Feuchteschäden) 
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13.4.3 Hausschwamm 

. . 
Abb. 9: 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswe¢gutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weäermi�lungs-/OuaÓtätsstichtag: [ \2024 

• 1 

Foto des SV; z.T. Hof mit schadhaften Betonplatten 

Abb. 1 0: Foto des SV; unp®iger Ausbauzustand innen (vom öffenffichen 
Straßenraum durch das Fenster eingesehen) 

Eine Innenbesichtigung war nicht möglich. Hinweise auf Hausschwamm ergaben sich bei der Ortsbesichti­
gung geÓ. äußerem Anschein nicht. 

3.4.4 Sonstige mögliche 
WeÙbeeinflussungen 

Die bauliche Anlage entspricht in ihrer Konstruktion der unterstellten Baujahresklasse Daher sind in Teilbe­
reichen baujahresbedingte bauphysikalische Einschränkungen, z. 8. bzgl. des Wärme- und Schallschutzes 
gegeben. 
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4 VERKEHRSWERTERMITTLUNG 

4.1 Definition und Erläute­
rung 

Verkehrswe¨ nach § 194 BauGB 
Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermitt­
lung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 
Eigenschaften, der sonstigen BeschaOenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegen­
stands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wä­
re. 
Bei der Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken, Grundstücksteilen einschließlich ihrer Bestandteile 
und ihres Zubehörs und grundstücksgleichen Rechten sowie grundstücksbezogenen Rechten und Belastun­
gen ist die lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWertV) vom 14.07.2021 anzuwenden. Die Berech­
nung des Verkehrswerts muss unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen stattfinden. Die we­
sentlichen Grundsätze, Modelle und Vorgaben der bisherigen lmmoWe¨V und der bisherigen Richtlinien 
wurden in die vollständig überarbeitete lmmoWertV integrie¨ und größtenteils übernommen. 
Grundsätzlich sind zur Ermittlung des Verkehrswe¨es das Vergleichswertverfahren, das Ertragswe¨verfah­
ren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. KünQige Änderungen des 
Grundstückszustands sind zu berücksichtigen, wenn sie am Qualitätsstichtag mit hinreichender Sicherheit 
aufgrund konkreter Tatsachen zu e9arten sind (§ 11 lmmoWertV). Dabei sind die hinreichend gesicherten 
planungs- und baurechtlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. 

4.2 WeÙermittlungsveȳah-
ren und VeΏahrenswahl 

Vergleichswertverfahren nach §§ 24 bis 26 lmmoWertV: Das Vergleichswertverfahren ist als Wertermitt­
lungsverfahren unbebauter und bebauter Grundstücke besonders geeignet, wenn eine ausreichende Anzahl 
zeitnaher, geeigneter Vergleichskaufpreise von Grundstücken, die ähnliche Merkmale hinsichtlich Lage, 
Größe oder Zustand aufweisen, zur Verfügung stehen. Wertbeeinflussende Unterschiede in der Qualität und 
den allgemeinen Wertverhältnissen zwischen Kau�eitpunkt und WeÕermittlungsstichtag werden mittels In­
dexreihen und UmrechnungskoeOizienten angepasst. 
Ertragswertverfahren nach §§ 27 bis 34 lmmoWe¨V: Das Ertragswertverfahren wird bei bebauten Grundstü­
cken angewendet, die auf dem Grundstücksmarkt als Renditeobjekte (i.d.R. Wohn- und GeschäTsgrundstü­
cke) beu¨eilt werden. Die Ermittlung des E¨ragswertes basiert auf den nachhaltig erzielbaren jährlichen 
Einnahmen (Mieten und Pachten) aus dem Grundstück und den baulichen Anlagen. 
Sachwertverfahren nach §§ 35 bis 39 lmmoWertV: Das Sachwe¨verfahren findet überwiegend zur Ermitt­
lung des Verkehrswertes von Ein- bis Zweifamilienhäusern Anwendung. Die Beurteilung beim Sachwertver­
fahren stellt auf die Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Alterswertminderung des zu bewertenden 
Gebäudes ab und wird mittels Sachwertfaktor an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücks­
markt angepasst. 
Wi¨schaftliche Nachfolgenutzung: 
VeÐahrenswahl mit Begründung : 

Wohnnutzung (Einfamilienhaus) 
Entsprechend der Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsver­
kehrs ermittelt sich der Verkehrswert solcher Objekte nach dem 
Sachwertverfahren, da sich die Wertbildung an den Kosten orientie¨, 
die ein EÚerber auRubringen hätte, wenn er selbst ein derartiges Ob­
jekt erricht�n würde (Eigennutzung). 
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4.3 Sachwe½ermiΛlung 

, 4.3.1 Sachwe½modell 

Das Modell für d ie Ermittlung des Sachwerts ist in den §§ 35-39 lmmoWe­V beschrieben. Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den We­en der auf dem Grundstück vorhandenen Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. dem Werteinfluss der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu beweIenden Grundstücks abgeleitet. 
Der WeI der Gebäude (Normgebäude zzgl .  besonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der Grundlage ihrer (Neu)Herstel lungswerte unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale (Objek­taƶ, Ausstattungsstandard), Restnutzungsdauer (Alterswertminderung), besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abzuleiten. Der Wert der Außenan lagen wird , sofern dieser n icht bereits bei der Bo­denwertermittlung erfasst ist, entsprechend der Vorgehensweise für d ie Gebäude i .d .R .  auf der Grundlage von üblichen Herstel lungskosten sowie Erfahrungssätzen abgeleitet. Die Summe aus BodenweƷ, WeI der Gebäude und Wert der Außenanlagen ergibt den vorläufigen Sachweƹ (= Substanzwert) des Grundstücks. Dieser ist abschl ießend h insichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtl ichen Grundstücksmarkt zu beurtei­len. l .d .R .  ist zur Berücksichtigung der Marktlage eine Anpassung durch Zu- oder Abschlag am vorläufigen SachweƸ anzubringen. Der Sachwerǀ ergibt sich nach der Berücksichtigung vorhandener und noch n icht berücksichtigter besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale. 

Durchschniǃliche Her-stel lungskosten der bau-liehen Anlagen Wert der Bodenwe­ X Außenanlagen zum Stichtag Alterswertminderung, zum Stichtag Regionalfaktor 
= 

Zeitwert der baulichen Anlagen zum Stichtag ' � i 
Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (unter Berücksichtigung der al lgemeinen Grundstücksmerkmale) 

Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse durch objektspezifisch angepassten Sachwe­faktor, ggf. durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

Marktangepasster vorläufiger Sachwert 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (z. B. Bauschäden ,  Bodenverunreinigungen, grundstücksbezogene Rechte/Belastungen) 

Abb. 1 1 :  Schema Systematik Sachwe�e�ahren 
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14.3.2 BodenweÙ 

14.3.2.1 Vorbemerkung 

Nach l mmoWeIV (Ermittlung des Bodenwerts) Abs. 1 ist der Wert des Bodens ohne Berücksichtigung der vorhandenen baul ichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertveòahren zu ermitteln .  Dabei kann  der Bodenwert auch auf der  Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden. 

4.3.2.2 Definition Bodenricht­
weÙ 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken in­nerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), d ie nach ihren Grundstücksmerkmalen (§ 2 Abs. 3 lmmoWertV), insbesondere nach dem Entwicklungszustand (§ 3 lmmoWertV) und nach Art und Maß der baul ichen oder sonstigen Nutzung (§ 5 Abs. 1 lmmoWeIV) weitgehend übereinstimmen und für die im We­sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse (§ 7 l mmoWertV) vorliegen. Er ist in Euro bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks mit den wertbeeinflussenden Grund­stücksmerkmalen (Bodenrichtwertbeschreibung) anzugeben und bi ldet den Bodenwert des Bodenrichtwert­grundstücks. In bebauten Gebieten sind BodenrichtweIe mit dem WeI zu ermitteln ,  der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 1 96 Abs. 1 Satz 2 BauGB).  

14.3.2.3 BodenweÙermittlung 

Für den Bereich, in dem sich das Bewertungsobjekt befindet, wurde vom zuständigen Gutachterausschuss für GrundstücksweIe für den Bereich Rheinhessen-Nahe zum (Bodenrichtwertermittlungs-)Stichtag 01 .0 1 .2024 für baureifes Land ein zonaler BodenrichtweI (BRW) beitrags- und abgabenfrei (b/af) in Höhe von 240,00 €/m2 ermittelt/festgesetzt. 
Nachælgend wird der Bodenrichtwert (BRW) an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt lungsstich­tag und d ie wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale (wie. z .B .  Art und Maß der bau lichen Nuøung, Grund­stücksgröße, Zuschnitt) des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

·- -

1. Umrechnung des BodenrichtweÙs auf den beitrags-/abgabenfreien Zustand Erläuterung 
Tatsächlicher b/a freier-Zustand des Bodenrichtwerts = 240,00 €/m2 

im BRW nicht enthaltene Beiträge u. ä .  + 0,00 €/m2 E1  
b/a-freier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 240,00 €/m2 

E1 : Bodenrichtwerte für baureifes Land sind , wenn n icht anders angegeben, abgabenfrei ermittelt. Sie enthal­ten danach Ersch ließungsbeiträge und naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge im Sinne von §§ 1 27 und 1 35a BauGB sowie Anschlussbeiträge für die Grundstücksentwässerung nach dem Kommunalabgaben­gesetz in Verbindung mit den örtlichen Beitragssatzungen. 
II. Zeitliche Anpassung des BodenrichtweÙs 

Richtwertgrundstück BeweIungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01 .01 .2024 1 0. 1 0.2024 X 1 ,00 E2 
b/a-freier Bodenrichtwert (angepasst) rd. = 240, 00 €/m2 

E2: Da auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zwischen der Veröffentlichung des Bodenrichtwerts und dem Wertermittlungsstichtag keine WeIveränderungen erkennbar sind, erfolgt keine zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts. 
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Eãermi�lungs 1aual1tätsstichtag· 10 10 2024 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den we½beeinflussenden Zustandsmerkmalen 
RichtweIgrundstück BeweƳungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

. Nr. der BRW- 0 1 00 01 00 Zone 
AI der baul i- Dorfgebiet Dorfgebiet X 1 ,00 E3 chen Nutzung 
Bauweise geschlossen geschlossen X 1 ,00 E3 
Geschossigkeit I I  1 X 1 ,00 E3 
Grundstücks- 500 m2 1 1 1  m2 X 1 , 1 33 E4 maße 
b/a-freier Bodenrichtwert (angepasst) rd. = 272,00 €/m2 

E3: Das Bewertungsgrundstück entspricht in der NutzungsaI und der Bauweise und der Geschossigkeit dem BodenrichǅeIgrundstück. Es erfolgen daher keine Anpassungen. 
E4: Der örtliche Gutachterausschuss defin ieI eine Größe von 500 m2 für das R ichtwertgrundstück. Das Bewertungsgrundstück weist mit einer Grundstücksfläche von 1 1 1  m2 eine deutlich kleinere Größe auf. Es erfolgt daher eine Anpassung anhand der vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte empfohlenen und im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz veröffentl ichten Grundstücksgrö­ßen-UmrechnungskoeŹizienten (UKGR). 

IV. Ermittlung des BodenweΔs Erläuterung 
relativer b/a-freier Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis 272,00 €/m2 

Zu-/Abschläge zum relativen Bodenwert +/- 0,00 €/m2 

I relativer b/a-freier Bodenwert = 272 ,00 €/m2 

1 Fläche X 1 1 1 ,00 m2 

. b/a-freier Bodenweô = 30. 1 92, 00 € 
Zu/Abschläge zum Bodenwert +/- 0,00 € 
b/a-freier Bodenwe½ = 30.192,00 € 

Der b/a-freie Bodenwert des Grundstücks, Gemarkung Dienheim, Flur 14 ,  Flurstück 22/6, Berliner Straße 30 wird zum Wertermittlungsstichtag 1 0. 1 0.2024 mit 30. 1 92,  00 € ermittelt. 

1 
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4.3.3 WeÙermittlungsdaten 

1 4.3.3.1 

zur SachweÙberech­
nung 

Bruttogrundfläche 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswe�gutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weǰermi�lun9s-/Ouaÿtätsstichtag: ĳ10 2024 

Mit Brutto-Grundfläche (BGF) bezeichnet man diejenige Fläche, welche sich aus der Summe aller anrech­
nungsfähigen Grundflächen aller Grundriss-Ebenen eines Gebäudes errechnet. Sie ist geschossweise nach 
ihrer Zugehörigkeit zu folgenden Bereichen getrennt zu ermitteln: 
• Bereich a: , ,überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen." - Dazu zählen das Kellergeschoss, Erd­

geschoss, Obergeschoss(e) sowie ein ausgebautes oder nicht ausgebautes Dachgeschoss 
• Bereich b: ,,überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen." - Dazu zählen beispielsweise 

Loggien, überdeckte Balkone oder Durchfahrten 
• Bereich c: ,,Nicht überdeckt." - Hierzu zählen nicht überdeckte Terrassen sowie nicht überdeckte Balkone 
Für die Anwendung der NHK 2010 sieht die lmmoWertV vor, dass der Berechnung lediglich die Bereiche a 
und b zu Grunde gelegt werden, und dass Balkone (auch wenn diese überdeckt sind) dem Bereich c zuge­
ordnet werden müssen (ggf. Anrechnung als besondere Bauteile). Die lmmoWertV regelt im Weiteren: 
• Für die Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung, z. B. Putz und 

Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Höhe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen. 
■ Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden und Kriechkellern, Flächen, die ausschließlich der 

Wa×ung, Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen sowie 
Flächen unter konstruktiven Hohlräumen, z. B. über abgehängten Decken. 

2.� 


�um 

� 

Abb. 12: Allgemeines Schema Veranschaulichung; Zuordnung der 
Grundflächen zu den Bereichen a, b, c; Quelle: 
https:´Ë.bundesanzeiger.de 
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We¤e rmillungs-/Qualitätsstichtaa: 1 o 1 o 2024 

Grundrisspläne für das Wohnhaus liegen nicht vor und konnten vom Unterzeichner nicht bescha� werden. 
Die Bruttogrundfläche des Wohnhauses wird ersatzweise durch grob überschlägiges Abgreifen der Maße 
aus Geoportal Rheinland-Pfalz ermittelt. 

Beze ichnung Länge Breite Höhe Anzahl Produkt Produkt BGF ART BRI  
ca . ca . Faktor Faktor BGF SRI  
m i m 1 m 1 plus / m in 1 m2 1 a /b/c m, 

KG 7,000 6,890 0 ,00 1 ,0 48. 23 0,00 48,23 a 
E G  7,000 6,890 0 ,00 1 ,0 48, 23 0,00 48, 23 a 
D G  7,000 6,890 0,00 1 ,0 48, 23 0,00 48, 23 a 

!gesamt a , b  1 44,69 

1 gesa mt a, b rd. 1,, 145,00 

Die Bruttogrundfläche des Wohnhauses wird mit rd. 145,00 m2 ermittelt. 

14.3.3.2 Baupreisindex 

Die im Sachwertverfahren zur Anwendung kommenden Normalherstellungskosten liegen i. d. R. nur bezo­
gen auf die Preisverhältnisse eines zurückliegenden Bezugsstichtags vor und müssen mithilfe geeigneter 
Baupreisindexreihen auf die Preisverhältnisse des Wertermittlungsstichtages umgerechnet werden. Bezugs­
stichtag der aktuellen NHK 2010 ist das Jahr 2010 (Jahresdurchschnitt). Der Baupreisindex (BPI) zum Wer­
termittlungsstichtag beträgt 184,0 (III. Quartal 202410) .  

14.3.3.3 HerstellungsweÙ 

Die Herstellungskosten der Gebäude werden auf der Grundlage von Normalherstellungskosten ermittelt. Die 
Normalherstellungskosten umfassen die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276 (Kosten im Bauwesen­
Teil 1: Hochbau), die Umsatzsteuer und die übliche9eise entstehenden Baunebenkosten. Darüber hinaus 
enthalten sie weitere Angaben zu Höhen der eingerechneten Baunebenkosten, teilweise Korrekturfaktoren 
zur Anpassung des jeweiligen Kostenkennwerts wegen der speziellen Merkmale des Wertermittlungsobjekts 
sowie teilweise weitergehende Erläuterungen. Die Normalherstellungskosten sind in Euro pro Quadratmeter 
Grundfläche angegeben und beziehen sich auf den im Jahresdurchschnitt bestehenden Kostenstand des 
Jahres 201 0. 
Die Einordnung der zu bewertenden Gebäude in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der Basis der Be­
schreibung der Gebäudestandards aus Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) der I mmoWe¨V 2021 und be­
zieht sich ebenfalls auf das Jahr 2010. 

Wohnhaus 

Dachgeschňs nįht ausgebaut 

1 2 
reİteĤņe Einfamilienĥ ũer 2 .02 605 

Abb. 13 :  Ausschnitt aus der lmmoWe�V; Kostenkennwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser; Quelle: lmmoWe�V1 1  

10  Quelle: Statist isches Bundesamt Wiesbaden; www.destatis.de/DE/Startse ite .html ; VeröÃentlichung am 10 . 10. 2024 
11 https://www.gesetze-im-internet.de/immoweÁv_2022/lmmoWe£V.pdf 
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We¥ermiÌlungs�/Oualitatsstichtag 1 o 1 o 2024 

Für das Wohnhaus ergibt sich folgende Wertung: 
Standardmerkmale 

Auß enwände 
Dach 
Fenster und Außentüren 
Innenwände und -türen 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
Sanitäreinrichtungen 
Heizung 
Sonstige technische Ausstattung 

Kostenkennwefe für Gebäudeaf: 

1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 ,00 
0,50 
0,00 
0 ,00 
0,00 

545,00 
EUR/m2 

2 
1,00 
1,00 
0,50 
1 ,00 
0 ,50 
0,50 
1,00 
1,00 
1 , 00 

605,00 
EUR/m2 

Standardmerkmale 
3 

0 ,00 
0,00 
0,50 
0,00 
0,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

695,00 
EUR/m2 

4 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0,00 

840,00 
EUR/m2 

5 
0,00 
0,00 
0 ,00 
0 ,00 
0,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0 ,00 

1050,00 
EUR/m2 

Über die Wägungsanteile der einzelnen Standardmerkmale ergibt sich �lgender gewogener KostenkennweØ 
Standardmerkmale 

Außenwände 
Dach 
Fenster und Außentüren 
Innenwände und -türen 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
Sanitäreinrichtungen 
Heizung 
Sonstige technische Ausstattung 

1 Ergebnisse (Gewogene Summen) 
!Ergebnisse (Gewogene Summen) 

Wägungs-
Anteil 

23,00% 
15,00% 
11,00% 
1 1 ,00% 
1 1 ,00% 
5,00% 
9,00% 
9,00% 
6,00% 

100,00% 

Anteil am 
Kostenkennwe� 
139, 15 EUR/m2 

90, 75' EUR/m2 

71 ,50 EUR/m2 

66, 55' EUR/m2 

71,50 EUR/m2 

28, 75 EUR/m2 

54,45 , EUR/m2 

54,45 EUR/m2 

36,30 EUR/m2 

613,40 . EUR/m2 

613,40. EUR/m2 

Für das Wohnhaus ergibt sich in Anlehnung an Gebäudeßp 1 .02 (freistehende Einfamilienhäuser mit Keller-, 
Erdgeschoss, nicht ausgebautes Dachgeschoss) bei übe9iegend einfachem Standard ein Kostenkennwert 
von rd. 613,00 €/m2

. 

1 4.3.3.4 Regionalfaktor 

Der Regionalfaktor gemäß § 36 lmmoWertV ist ein vom örtlichen Gutachterausschuss festgelegter Modellpa­
rameter zur Anpassung der durchschnittlichen Herstellungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grund­
stücksmarkt. Sofern vom zuständigen Gutachterausschuss noch keine Sachwertfaktoren nach dem neuen 
Modell der lmmoWertV 2021 abgeleitet wurden und demnach auch noch kein (Baukosten-)Regionalfaktor in 
der SachweÙfaktor-Ableitung ve9endet wurde, ist der Verfahrens- und Marktweô modellkonform in dem 
,,alten" Modell zu ermitteln. 
Die in vorliegender Wertermittlung herangezogenen Sachwertfaktoren wurden mit Regionalfaktor 1 ,0 ermit­
telt. 
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14.3.3.5 Zu-/Abschläge 

Amtsgericht Ma inz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermiÍlunqs-/Oualitätsstichtag 10 ]2024 

Es wurden keine Zu- bzw. Absch läge zum Herstel lungswert des Normgebäudes berücksichtigt. 

4.3.3.6 Normgebäude, beson­
dere Bauteile und Ein­
richtungen 

Die in der Gebäudeflächenberechnung n icht erfassten und damit im Wert des Normgebäudes nicht berück­sichtigten, wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Grund lage dieser Zuschlagsschätzungen sind EƱahrungswerte für durchschnittliche Herstel lungskosten für besondere Bautei­le. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwert­schätzung unter Berücksichtigung d iesbezüg licher Abschläge. 
Besondere techn ische Einrichtungen, sofern nicht in den NHK erfasst, werden einzeln erfasst und pauschal in ihrem Herstellungs- bzw. Zeitwert geschätzt. Grund lage sind Erfahrungswerte der durchschnittlichen Her­stellungskosten für besondere (Betriebs-)Einrichtungen. 

j 4 .3 .3 .6 . 1  Besondere Bauteile 

Besondere Bauteile 
Wohnhaus-Anbau Dachgaube Überdachung 

Summe rd. 

4 .3. 3.6 .2 Besondere (technische) 
Einrichtungen 

Besondere Einrichtungen 
N icht erkennbar 

Summe rd. 

4.3.3.7 Bewegliche Gegen­
stände 

Bewegliche Gegenstände etc. 
N icht erkennbar 

Summe rd. 

14.3.3.8 Baunebenkosten 

Herstel lungswert (ohne BNK) 

Herstellungswert (ohne BNK) 

Herstellungswert (ohne BNK) 

Die Baunebenkosten (BNK) sind in den NHK-Ansäǆen enthalten. 

Zeitwert ( inkl. BNK) 
8.000,00 € 1 .500,00 € 500,00 € 

10.000,00 € 

Zeitwert ( inkl .  BNK) 

Zeitwert ( inkl .  BNK) 

0,00 € 

0,00 € 
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14.3.3.9 Bauliche Außenanlagen 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Wesermiòlungs /Qualitätsstichtag 10Ĵ 2024 

Im vorliegenden Bewertungsfall werden die baulichen Außenanlagen sachverständig mit rd. fünf Prozent des 
Gebäudezeitwerts geschätzt. 

1 4.3.3.10 Gesamtnušungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen bauliche Anlagen bei ord­
nungsgemäßer Bewiôschaftung vom Baujahr an gerechnet übliche9eise genutzt werden können. Sie ergibt 
sich aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie den Modellansätzen für die Ge­
samtnutzungsdauer der lmmoWertV Anlage 1 (zu § 12 Abs. 5 Satz 1 der lmmoWertV). 
Für das Wohngebäude wird eine GesamtnuJungsdauer von 80 Jahren angehalten. 

j 4.3.3.11 Restnušungsdauer 

Die Restnutzungsdauer (RND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen bauliche Anlagen bei ordnungs­
gemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Diese wird in der Re­
gel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der bauli­
chen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermitt­
lungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten das Wertermittlungsobjekts, z. B. durchgeführte Instand­
setzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die sich aus dem Unter­
schiedsbetrag ergebende Dauer verlängern oder verkürzen (§ 4 lmmoWeôV). 
Die aktuelle lmmoWertV enthält in Anlage 2 (zu § 12 Abs. 5 Satz 1 der lmmoWertV) ein Modell zur Ermitt­
lung der RestnuJungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen. Die Punktevergabe für einzelne 
Modernisierungselemente findet unter Berücksichtigung der zum Stichtag oder der kurz vor dem Stichtag 
durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen aus den einzelnen Modernisierungselementen statt. Aus den 
zu vergebenen Punkten ist eine Gesamtpunktzahl zu bilden. liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist zu 
prüfen, ob nicht ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzuseJen ist. Sofern nicht modernisierte 
Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind entsprechende Punkte zu vergeben. 
Das Alter baulicher Anlagen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wertermittlungsstichtag (Kalender­
jahr) und dem Baujahr (Kalenderjahr). Das Alter des Wohnhauses am Wertermittlungsstichtag beträgt bei 
unterstelltem Baujahr „vor 1948" demnach mindestens 76 Jahre. 
Angaben/Unterlagen zu durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen liegen nicht vor. Augenscheinlich wur­
den stichtagsnah u.a. Fenster erneuert. Der Unterzeichner unterstellt daher ohne Weiteres kleine Moderni­
sierungsmaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung (2 Punkte). 
Der Ermittlung der RestnuJungsdauer im Fall von Modernisierungen liegt ein theoretischer Modellansatz 
zugrunde. Das Modell geht davon aus, dass die Restnutzungsdauer (RND) auf maximal 70 Prozent der je­
weiligen GesamtnuJungsdauer (GND) gestreckt und nach der folgenden Formel berechnet wird: 
RND = a x Alter2/GND - b x Alter + c x GND. 
Für die Variablen a, b und c sind die Werte aus Tabelle 3 (lmmowertV) zu ve9enden. 
Die Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen am Wertermittlungsstichtag wird unter Berücksichtigung des 
Bau- und Unterhaltungszustandes sowie der wirtschaftlichen Ve9endungsfähigkeit mit rd. 15 Jahren ermit­
telt. 
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1 4.3.3.12 AltersweÙminderung 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrsweågutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

«¥ermiõlungs-/Oualitätsstichtag 1 o 1 o 2024 

Die Alterswertminderung entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zu Gesamtnutzungsdauer (l i nea­re Alterswertminderung). 

4.3.3.13 Berücksichtigung der 
allgemeinen WeÙver­
hältnisse 

Die in der lmmoWertV angegebenen WeIermittlungsveòahren zielen darauf ab,  den Verkehrswert nach Maßgabe der am Markt für vergleichbare Objekte durchschniÊlich zu erzielenden Preise zu ermitteln . Der Verkehrswert ist geó. § 6 Absatz 4 lmmoWertV 2021 aus dem Ergebnis des herangezogenen Verfahrens unter Berücksichtigung der al lgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zu ermitteln .  Letzteres wird im Allgemeinen mit Anpassung des Ausgangswertes an die Marktlage oder kurz als Marktanpassung bezeichnet. Der „vorläufige Sachwert" ist ein herstel lungskostenorientiertes Rechenergebnis, das die auf dem Grundstücksmarkt für vergleichbare Objekte durchschnittlich gezahlten Kaufpreise in al ler Regel n icht widerspiegelt. Durch d ie Berücksichtigung der allgemeinen Weƴverhältnisse in Form von Marktanpassungs­faktoren erfolgt eine Überprüfung der Aussagefähigkeit des Substanzwertes des Grundstücks und der Ge­bäude (des vorläufigen Sachwerts), denn sie defin ieren das Verhältnis zwischen dem Preis bzw. den Her­stel lungskosten und dem Wert. 
Im  Sachwertverfahren d ienen Sachwertfaktoren der Berücksichtigung der al lgemeinen Wertverhältnisse auf dem jewei l igen Grundstücksmarkt (vgl. § 21 Abs, 1 lmmoWertV). Sie stellen den Bezug zwischen dem vor­läufigen (nicht marktangepassten) Sachwert (Model lwert) und dem Kaufpreis (Grundstücksmarkt) her. Die Ermittlung der Sachwertfaktoren erfolgt auf der Grund lage tatsächlicher Objektverkäufe und entsprechender Nachbewertungen nach einem definierten Model l .  Die Veõendung d ieser abgele iteten Sachwertfaktoren bedingt eine modellkonforme SachwertermiÊlung, d . h . ,  das Sachwertmodell (und d ie jeweil igen Modellpara­meter) ist (sind) auch der Verkehrswertermittlung zu Grunde zu legen (vgl. Grundsatz der Modellkonformität in § 1 0  lmmoWertV) und bei Abweichungen im Einzelfall zu interpretieren. 
Sachwertfaktoren werden im Landesgrundstücksmarkt Rheinland-Pfalz veröźentlicht. Maßgeblich zum Wert­ermittlungsstichtag ist der Landesgrundstücksmarktbericht 20231 2 . Das Wertermittlungsmodell für Sachwert­faktoren für mit Ein- und Zweifamil ienwohnhäusern bebaute Grundstücke bezieht sich auf den Stichtag 01 .0 1  .2022. 1 3  Dienheim ist gemäß Zuordnung der Marktsegmente des Oberen Gutachterausschusses dem Marktbereich 4 zuzuordnen. Der Unterzeichner ermittelt einen vorläufigen Sachwert von rd. 73.000 € (s. Sachwertberechnung unter 4.3.4) .  Bei vorläufigen SachweIen unter 1 25.000 € werden keine SachweIfak­toren ermittelt/veröåentlicht. 
Zur Ermittlung des objektspezifischen Sachwertfaktors sind vorliegend die von den Datenmerkmalen des Gutachterausschusses abweichenden Objektbesonderheiten zu würd igen, insbesondere die geringe Rest­nutzungsdauer, der (unterstellte) einfache Gebäudestandard, d ie geringe Grundstücks- und Bruttogeschoss­fläche und der a llgemeine Unterhaltungszustand. Daneben sind die Entwicklungen auf dem al lgemeinen und örtlichen Grundstücksmarkt zu berücksichtigen. Weiterhin ist festzustel len, dass für derartige Objekte auf­grund der o . b. Besonderheiten eine besondere Nachfrage besteht. 
Der objektspezifische SachweIfaktor wird sachverständig mit 1 ,25 angesetzt. Der Sachwertfaktor ergibt sich auch aus der Analyse und Recherche des Sachverständigen zu vergleichbaren Objekten in der Region. 

12  Die a ktuelle Ausgabe des Landesgrundstücksma rktberichtes Rhein land-Pfalz e rschien am 27 .  März 2023. 
13 Vgl. S. 1 1 6 ff., Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landes Rheinla nd-Pfa lz : Landesgrundstücks­

marktbericht 2023 
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4.3.3.14 Besondere objektspezi­
fische Grundstücks­
merkmale 

1 4 .3 .3 . 1 4. 1  Bauschäden etc. 

Amtsgericht Mainz, Aų: 260 K 34/24 
Verkehrswe�gutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weèermi�lungs-/Oua!itätsstichtag: 10 1 o 2024 

Wie unter 3.4.2 dieses Gutachtens bereits erläuteI, darf die Wertminderung aufgrund von Bauschäden etc. n icht mit den Kosten für ihre Beseitigung (Schadensbeseitigungskosten) g leichgesetzt werden. Diese Kosten können al lenfal ls einen Anhaltspunkt für die Wertminderung geben. Es kommt entscheidend darauf an, wie der a llgemeine Grundstücksmarkt Baumängel und Bauschaden wertmindernd berücksichtigt. N icht jeder Bauschaden ist so erheblich, dass daraus eine Wertminderung resultiert. Erfahrungsgemäß werden im al l­gemeinen Grundstücksverkehr bei älteren Gebäuden Baumängel und Bauschäden eher h ingenommen als bei jüngeren Gebäuden, insbesondere wenn es sich um solche handelt, die erst aus heutiger Sicht einen Baumangel darstellen und d ie im H inbl ick auf d ie verbleibende Restnutzungsdauer bei wirtschaçl icher Be­trachtungsweise nicht behoben werden müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass sich d ie Berücksichtigung von Kosten zur Bautei lertüchtigung ggf. bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer verlängernd auswirken kann .  In d ieser Wertermittlung werden daher d ie wertbeeinflussenden Kosten für Bauschäden etc. in zwei Kategorien unterteilt: 
1 .  Bauschäden etc . ,  deren tatsächliche oder wertermittlungstheoretisch unterstellte Reparatur/Behebung die Restnutzungsdauer verlängeI. H ierzu zählen z .B .  die Erneuerung von Fenstern in einem energetisch hö­heren Standard. 2. Bauschäden etc. , deren Reparatur/Behebung aus sachverständiger Sicht erforderlich sind, und d ie sich nach erfolgter und/oder wertermittlungstheoretisch unterstellter Behebung n icht verlängernd auf die Rest­nutzungsdauer (RND) auswirken (z. B. d ie Reparatur einer zerbrochenen Fensterscheibe in einem an­sonsten schadensfreien Fenster). 
In d iesem Zusammenhang ist daher vom SV regelmäßig zu prüfen, ob es sich bei dem jeweiligen Schaden um ein typisches Beschaffenheitsmerkmal der jeweiligen Baujahresklasse handelt, das von den maßgeben­den Käuferkreisen auch als solches n icht weImindernd berücksichtigt wird oder ob im konkreten Einzelfall bei den anstehenden Baumaßnahmen über das normale Maß h inaus Verbesserungen erfolgen. 
Zusammenstellung EURO 

Maßnahmen, die die Restnutzungsdauer nicht verlängern Z.T. I nstandsetzung der Fassade und der Fensterlaibungen, Einbau eines Kellerfensters 12 .000,00 Z.T. I nstandsetzung des Hofbelags 2.000,00 Z.T. Fertiqstellunq des Innenausbaus 1 5. 000,00 
Maßnahmen, 1:fie die Restnutzungsdauer verlängern -

Zwischensumme 1 (brutto) 1 29.000,00 
Baunebenkosten (20%) 5.800,00 
Zwischensumme 2 (Zischensummen 1 u. 2) 1 34.800,00 Sonstig�s/Faktor 1,00 
Summe l 34.800,00 
Summe rd. 1 35.000,00 

Vorbehaltlich eingehender bautechnischer Untersuchungen (nicht Gegenstand des vorliegenden Gutach­tens; ggf. sind Sondergutachten zu beauftragen) wird vorliegend davon ausgegangen, dass d ie Instandset­zungs- bzw. Schadensbeseitigungsmaßnahmen und d ie damit verbundenen entsprechenden I nvestitions­kosten zur Erreichung der im Gutachten ermittelten/angesetzten Restnutzungsdauer von 1 5  Jahren aus Sicht eines wirtschaftlich handelnden Markttei lnehmers in Abzug zu bringen sind. 
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, 4.3.3.15 Sicherheitsabschlag 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¥ermi�lungs-/OuaĈtäÆstichtag· 10 10 2024 

Das Wohngebäude konnte vom Unterzeichner nur von außen in Augenschein genommen werden. Ins Inne­
re des Wohnhauses war kein Zutriĉ möglich. 
Für die verbleibende Unsicherheit bezüglich des tatsächlich vorhandenen baulichen Zustandes und der un­
terstellten Ausstattung etc. wird in vorliegender Wertermittlung ein Sicherheitsabschlag von 5.000,00 € am 
vorläufigen Sachwert vorgenommen. Dieser Abschlag kann naturgemäß nur grob überschlägig sein. Eine 
Gewährleistung für die Auskömmlichkeit/Angemessenheit des im Gutachten angesetzten (Sicherheits­
)Wertabschlags wird daher ausdrücklich nicht übernommen. 

D 
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Seite 31 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, A¨: 260 K 34/24 
VerkehrsweÁgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¤ermiÎlungs-/Oualitätsstichtag: ^ 1 o 2024 

1 4.3.4 Sachwertberechnung 

Gebäude 

Berechnung�asis 
• Brutto-Grund?äche (BGF) m2 

Baupreisindex (BPI) 
Normalher�el lungsko�en 

• NHK im Basisjahr (201 0) 
• (NHK) Regional>ktor 

e ö ¦liche NHK am WST (�m2 BGF) 
Her�ellung�ez 

• Normgebäude 
• Zuschlag 
• Besondere Bauteile 
• Besondere Einrichtungen 

Her�ellung�ez ( inkl . BNK) 
Alter�e|inderu�g 

• Gesamt-(GND) (Jahre) 
• (fiktives) Gebäudealter (Jahre) 
• prozentual 
• Betrag 

9itwez ( inkl . BNK) 
• Gebäude (bzw. Normgebäude) 
• Besondere Bauteile 
• Besondere Einrichtungen 

9itwert ( inkl . BNK) 

Gebä udezei�eze i n�e�mt 

9itwert der Auße nanlagen 

Wohnhaus 

145 ,00 
1 84,00 

61 3,00 
1 , 00 

1 . 1 27,92 

1 63.548,40 € 
0,00 € 
0 ,00 € 
0 ,00 € 

1 63.548,40 € 
l inear 

80 
65 

81 ,3% 
1 32.964, 85 € 

30.583,55 € 
1 0. 000,00 € 

0 ,00 € 
40.583,55 € 

9itwert der Gebäude und Außenanlagen 

Bodenwez 

vorläuVger Sachwez 
Ma rktanpa�ung/Sachwe{aktor 
marktangepa�er vorläuWger Sachwez 
markta ngepa�ter vorläuWger Sachwez rd. 
Bes .  objektspez . Grundstücksmerkmale 
Bauschäden, lnstandhaltungsstau etc. 
Sicherheitsabschlag, da nur Außenbesichtigung 

1' 

40.583,66 €! 

+ 2.030,00 € 
= 42.613,55 € 

+ 30. 1 92,00 € 

= 72.805,55 € 
X 1 ,25 
= 91 .006,94 € 

91.000,00 € 

35.000,00 € 
5.000,00 € 

. 
- -

� 
.. � = - -- - - __ # 
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Seite 32 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, �: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weæermiõlungs-/Oualitätsstjchtag: 10 1 o 2024 

4.4 Verfahrensergebnis 

14.4.1 Vorbemerkungen 

Der Punkt 4 .2 „WeIermittlungsverfahren und Verfahrenswahl" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für d ie Wahl des in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wer­termittlungsverfahrens. Sowoh l das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren basie­ren auf für vergleichbare Grundstücke gezah lte Kaufpreise (Vergleichspreise) und sind daher Vergleichs­wertveÉahren, d . h .  verfahrensmäßige U msetzungen von Preisvergleichen. Alle Verfahren führen gleicher­maßen in d ie Nähe des Verkehrswertes. Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur  Ermittlung des Verkehrs­weIs ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab: 
a) von der AI des zu bewertenden Objekts (übl iche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientieIe Preisbi ldung im gewöhnlichen Geschäçsverkehr) und 
b) von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des VeÉahrens­ergebnisses erforderlichen Daten. 
Diese WeƵermiÊlungsparameter standen für die Wertermittlung in guter Qualität zur VeÉügung. 

1 4.4.2 Ergebnis des We½er­
mittlungsveȳahrens 

Der Sachwert (Verfahrenswert) des mit einem E infamil ienhaus bebauten Grundstücks, Berliner Straße 30 in 55276 Dien heim wird zum Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 1 0 . 1 0.2024 mit rd . 5 1 .000,00 € ermittelt. 

4.5 Verkehrswe½ 

Der Verkehrswe½ (Marktwert) i. S. d. § 1 94 Baugesetzbuch 
des mit einem Einfamilienhaus mit Anbau bebauten Grundstücks eingetragen unter lfd. Nummer 1 im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs von Dienheim Blatt 2320 

Gemarkung Dienheim, Flur 1 4, Flurstück 22/6, Gebäude- und Freifläche, Größe 1 1 1  m2 

Berliner Straße 30 in 55276 Dienheim 
wird zum We½ermittlungs-/Qualitätsstichtag 10.10.2024 mit 

51 .000,00 € in Worten :  einundfünfzigtausend Euro geschätzt. 

D 
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Seite 33 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, Ŗ: 260 K 34/24 
Verkehrsweég�achten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Wesermi�!uoQs-tOualitätsstichtag· ĵ 10.2024 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung 
gestattet. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadt­
plan, Lageplan, LuQbild, u. ä.} und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutach­
ten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffent­
licht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet 
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsverstei­
gerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 

1 0.02.2025 

� 
le\IO 

Dipl.-l�� ��
 
�d"as Na� 

Sachm
ändiger �r � 
an 
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Seite 34 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, A�: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienhei� 

We§ermiÏlungs-/Oualitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

5 

5.1 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

ANHANG 

Ve�eichnis des An­
hangs 

Liegenschaftska¨e 
Flächennutzungsplan (Auszug) 
Hochwasserrisikokarten (Auszug) 
Grundlagen der Gebäudebeschreibung 
Rechtsgrundlagen 
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5.2 LiegenschaȞskaÙe 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus , Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¥ermimlungs-/Oualitatsstichtag: 1 o 1 o 2024 
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5.3 Flächennušungsplan 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Wesermi�lungs-/Oualitätsstichtag: l 0. 10 2024 
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5.4 Hochwasserrisikoka(en 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
VerkehrsweǱgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weǲerǫi�lungs-/Oualitätsstichtaa 10 10 2024 
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Seite 38 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrsweégutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

Weǳermi�lungs-/OuaĀtätsstichtag: 1 o 1 o 2024 
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5.5 Grundlagen der Gebäu-
debeschreibungen 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertg�achten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

WeǴermi�lungs-/Oualitätsstichtag: 1 o 10 2024 

Grundlagen für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen des unterzeichnenden Sachverständigen 
im Rahmen der O¨sbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Im Rahmen einer Verkehrswertermittlung können bei den baulichen Anlagen nur Sachverhalte berücksichtigt 
werden, die bei äußerer, zerstörungsfreier Begutachtung feststellbar sind. Die bei der Ortsbesichtigung durch 
den Sachverständigen getroffenen Feststellungen erfolgen nur durch Inaugenscheinnahme (rein visuelle 
Untersuchung). 
Angaben über n icht sichtbare Bauteile und Baustoffe beruhen daher auf gegebenen Auskünften, auf vorge­
legten Unterlagen oder auf Vermutungen . Eine fachtechnische Untersuchung eÞaiger Baumängel oder 
Bauschäden erfolgt nicht, d .h. sie werden nur insoweit aufgenommen, als sie zerstörungsfrei und offensicht­
lich erkennbar sind. 
Unter Berücksichtigung dieser genannten Voraussetzungen wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass folgende Sachverhalte nicht untersucht wurden: 
• die baulichen Anlagen wurden weder hinsichtlich Standsicherheit, statischen Belangen noch auf konkrete 

Schall- und Wärmeschutzeigenschaften untersucht, 
• es fanden keine Untersuchungen im Hinblick auf Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge (in 

Holz oder Mauerwerk) bzw. Rohr-Fraß statt, 
• die baulichen Anlagen wurden nicht nach schadstoffbelasteten Baustoffen (wie Asbest, Formaldehyd, 

etc.) untersucht, 
• es fanden keine Untersuchungen zur Dampf- und Winddichtigkeit der baulichen Anlagen oder deren bau-

physikalischen Sachverhalte (z.B. Wärmedämmung) statt. 
Des Weiteren wurde die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstat­
tungen und Installationen (Heizungsanlage, Elektroinstallationen u.a.) n icht geprüft; ihr funktionsfähiger Zu­
stand wird unterstellt. 
Es wird im vorliegenden Gutachten davon ausgegangen, dass keine WeĈbeeinflussungen durch die darge­
stellten Sachverhalte vorliegen, es sei denn, dass bereits durch die äußere, zerstörungsfreie Begutachtung 
Anhaltspunkte für eine aus diesen Sachverhalten resultierende We¨minderung ableitbar sind. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben . In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht werterheblich sind. Angaben über n icht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. 
Die Grundstücks- und Gebäudebeschreibungen dienen der allgemeinen Darstellung; sie dienen nicht als 
vollständige AuRählung aller Einzelheiten. 
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5.6 Rechtsgrundlagen 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswefgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We¨ermi�lu��s-/OualitätsstichtaWr � 10 2024 

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 1 S. 3634); letzte 
Änderung durch Aô. 3 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 184)) 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132); letzte Änderung durch Ge­
seJ vom 14.03.2023 (BGBI. S. 72) m.W.v. 21.03.2023; Stand: 01.08.2023 aufgrund Gesetzes 
vom 15.07.2022 (BGBI. 1 S. 1146) 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01 .2002 (BGBI. IS. 42, 
ber. S. 2909; 2003 S. 738); letzte Änderung vom 14.03.2023 (BGBI. 1 S. 72) m.Wv. 
21.03.2023; Stand: 01.08.2023 aufgrund Gesetzes vom 15.07.2022 (BGBI. 1 S. 1146) 

BewG: Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.02.1991 (BGBI. 1 S. 230), 
zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 16.12.2020 (BGBI. 1 S. 2294); Stand: 
Neugefasst durch Bek. V. 01.02.1991 1 230, zuleJt geändert durch Art. 20 G v. 16.12.2022 1 
2294 

GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) vom 08. August 2020 (BGBI.  1 
S. 1728); in Kraft getreten am 1.11.2020 

LBauO: Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 24. Nov. 1998, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.12.2022 (GVBI. S. 403) 

lmmoWe½V: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrsweôe von Immobilien und der 
für die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermiĉlungsverordnung) vom 14. 
Juli 2021 (BGBI. 1 S. 2805) 

ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in der Fassung vom 1. Ja­
nuar 1900 (Art. 1 EGZVG) ; leJte Änderung durch Art. 24 vom 19.12 2022; (BGBI. 1 S.2606) 

Zur We½ermittlung herangezogene Quellen und Literatur u.a.: 
Kleiber, W., Dr. Fischer, R., Dr. Werling: Verkehrsweôermiĉlung von Grundstücken; Kommentar und Hand­
buch zur Ermittlung von Marktweôen (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewer­
tung unter Berücksichtigung der lmmowertV. 10. vollständig überarbeitete Auflage 2023. Reguvis Fachmedien 
GmbH. Köln 2023 
Rössler, R. u.a.: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten: Eine umfassende Darstellung der 
Rechtsgrundlagen und praktischen Möglichkeiten einer zeitgemässen Verkehrswertermittlung; 8. aktualisier­
te Auflage; München 2004; Luchterhand 
Kröll, R., Hausmann, A., Rolf, A.: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung; 5., umfassend 
überarbeitete und erweiterte Auflage 2015; Köln 2015; Werner Verlag 
Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswe½e in Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Landesgrundstücksmarkt­
bericht Rheinland-Pfalz 2023. Berichtszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 
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6 FOTOS 

Amtsgericht Mainz, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrswertgðachten - E inÂmilienhaus,  Berliner Straße 30, 55276 Dienheim 

We©ermiÄungs-/Oualitätsstichtag: 1 o 1 o 2024 

Foto 1 des SV: Gebäudeansicht von Süden, Straßenansicht (Berliner 
Straße) 

Foto 2 des SV: Gebäudeansicht von Südosten, von der Berliner Straße 
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Seite 42 von 42 SV A. Nasedy Amtsgericht Mait, AZ: 260 K 34/24 
Verkehrsweªgutachten - Einfamilienhaus, Berliner Stra ße 30, 55276 Dienheim 

Weeermiõlunqs-/Oualitätsstichtag: 10 10 2024 

Foto 3 des SV: Ansicht von Südosten, Hauseingangsseite und Hof 

Foto 4 des SV: Ansicht von Westen, vom Nachbargrundstück
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